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RS Vwgh 1987/5/15 84/17/0126
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1987

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

23/01 Konkursordnung

Norm

KO §168;

KO §79 Abs1;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Der nach Aufhebung des Konkurses enthobene Masseverwalter ist nicht mehr legitimiert, in einer den (wiederum

unbeschränkt prozessfähig gewordenen) Gemeinschuldner betre>enden (Wasserbezugsgebühren) Angelegenheit

Beschwerde vor dem VwGH zu erheben.

Schlagworte

Mangel der Berechtigung zur Erhebung der Beschwerde mangelnde subjektive Rechtsverletzung Mangel der

Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit sowie der Ermächtigung des Einschreiters
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